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51. Öffentliche Bekanntmachung der Mitgliederversammlung des Unterhal-
tungsverbands „Altenrheine“ in Rheine, rechts der Ems am 18.02.2026 

 
  

 
 
 

Kreis Steinfurt 07/2026/51 
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52. Öffentliche Bekanntmachung der Mitgliederversammlung der Jagdge-
nossenschaften Saerbeck II-XII am 19.02.2026 in Saerbeck 

 
 
Die Mitgliederversammlung findet am 19.02.2026 um 20.00 Uhr bei Dahm‘s Hoff, Marktstr. 31, 
48369 Saerbeck statt. 
 
Tagesordnungspunkte: 
 
1.  Niederschrift der Versammlung der Jagdgenossenschaften aus 2025 
2.  Kassenbericht des Kassenführers 
3.  Prüfungsbericht der Kassenprüfer 
4.  Entlastung der Vorstände, des Geschäfts- und des Kassenführers 
5.  Genehmigung der Haushaltspläne 2026 
6.  Beschluss über die Verwendung und Auszahlung des Reinertrages 2026 
7.  Wahl der Rechnungsprüfer 
8.  Wahl von Jagdvorstandmitgliedern 
9. Berichte aus den Jagdgenossenschaften 
10. Verschiedenes 
 
Zu der Sitzung sind alle Mitglieder der Jagdgenossenschaften von Saerbeck eingeladen. 
 
Saerbeck, 23.01.2026      Der Sprecher der 

Jagdgenossenschaften 
         von Saerbeck 
         Torsten Gerling 
 
 

Kreis Steinfurt 07/2026/52 
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53. Öffentliche Bekanntmachung der Allgemeinverfügung zur Bejagung von 
Damwild in Freigebieten im Kreis Steinfurt 

 
 
I. Anwendungsbereich 

Nach § 43 der Verordnung zur Durchführung des Landesjagdgesetzes (DVO LJG-NRW) in Verbindung 
mit § 21 Absatz 2 Bundesjagdgesetz (BJagdG) und § 22 Landesjagdgesetz Nordrhein-Westfalen (LJG-
NRW) wird für alle Jagdbezirke im Kreis Steinfurt, die nicht in den Damwildverbreitungsgebieten „Nr. 17 
– Teutoburger Wald“, „Nr. 18 – Ladbergen-Ostbevern“, „Nr. 19 – Emsdetten“ oder „Nr. 20 – Ochtrup“ 
liegen (sogenannte Freigebiete), für das Jagdjahr 2026 / 2027 folgender jährlicher Abschussplan für 
Damwild festgesetzt: 

Sämtliche vorkommenden Stücke von Damwild in Freigebieten sind innerhalb der Jagdzeit zu 
erlegen. Vom Abschuss ausgenommen sind jedoch Damhirsche der Klassen I und II gemäß der 
Anlage 1 zu § 21 DVO LJG-NRW. 
 
 

II. Auflagen 

Rechte Dritter bleiben unberührt und durch diese Erlaubnis werden die aus anderen Rechtsgründen 
erforderlichen Genehmigungen, Zustimmungen usw. nicht berührt oder ersetzt. 

Die erlegten Stücke von Damwild sind innerhalb eines Monats in die „Monatliche Streckenliste“ einzutra-
gen. Darüber hinaus sind die erlegten Stücke in der „Jährlichen Streckenliste“, die bis zum 15.04. eines 
Jahres der Unteren Jagdbehörde anzuzeigen ist, mit einzutragen.  

Die Geweihe des im jeweiligen Jagdjahr erlegten männlichen Damwildes sind auf der Hegeschau wäh-
rend des Kreisjägertages der Kreisjägerschaft Steinfurt-Tecklenburg e. V. (in der Regel jährlich im März) 
vorzuzeigen. 
 
 

III. Hinweis 

Jagdrechtliche Vorschriften werden durch diese Allgemeinverfügung nicht aufgehoben und sind daher 
zu beachten.  

Für Jagdreviere / Hegegemeinschaften innerhalb der Damwildverbreitungsgebiete wird ein konkreter Ab-
schussplan festgesetzt. 

Die Damwildverbreitungsgebiete können auf der Internetseite des Kreises Steinfurt (www.kreis-stein-
furt.de – Geodatenatlas) eingesehen werden. 
 

 

IV. Widerruf und Befristung 

Diese Verfügung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden, insbesondere wenn sich 
die Voraussetzungen für die Bejagung von Damwild in Freigebieten ändern oder insgesamt entfallen. 
 

Diese Allgemeinverfügung gilt bis zum 31.03.2027, dem Ende des Jagdjahres 2026 / 2027.  
 

 

V. Sofortige Vollziehung 

Für die Anordnung unter Ziffer I ordne ich gemäß § 80 Absatz 2 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung 
(VwGO) die sofortige Vollziehung an. 
 

 
 
 

VI. Bekanntmachung und Inkrafttreten 

Diese Verfügung wird hiermit gemäß § 41 Absatz 3 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen öffentlich bekannt gemacht. Die Veröffentlichung dieser Allgemeinverfügung erfolgt 

http://www.kreis-steinfurt.de/
http://www.kreis-steinfurt.de/
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im Amtsblatt des Kreises Steinfurt. Sie wird am Tag nach der Bekanntmachung im Amtsblatt des Kreises 
Steinfurt wirksam. 
 

Diese Verfügung kann bei der Unteren Jagdbehörde des Kreises Steinfurt, Tecklenburger Str. 10, 48565 
Steinfurt, während der allgemeinen Geschäftszeiten in Raum 684, 6. OG, eingesehen werden. 
 
 

VII. Begründung 

Damwild darf gemäß § 39 DVO LJG-NRW aus Gründen der Wildhege und zur Vermeidung übermäßiger 
Wildschäden außerhalb von Jagdgattern nur in den in § 41 Absatz 3 DVO LJG-NRW festgelegten Ver-
breitungsgebieten gehegt werden. Im Kreis Steinfurt liegen die festgelegten Damwildverbreitungsgebiete 
„Nr. 17 – Teutoburger Wald“, „Nr. 18 – Ladbergen-Ostbevern“, „Nr. 19 – Emsdetten“ und „Nr. 20 – Och-
trup“. Die Grenzen der Verbreitungsgebiete ergeben sich aus der Anlage 3 zu § 41 DVO LJG-NRW, 
können aber auch auf der Internetseite des Kreises Steinfurt eingesehen werden (Geodatenatlas). Alle 
Jagdbezirke oder Teile von Jagdbezirken, die nicht in den genannten Verbreitungsgebieten für Damwild 
liegen, sind Freigebiete.  

Schalenwild (mit Ausnahme von Schwarzwild und in Nordrhein-Westfalen auch von Rehwild) darf nach 
§ 21 Absatz 2 BJagdG in Verbindung mit § 22 LJG-NRW grundsätzlich nur auf Grund und im Rahmen 
eines Abschussplanes erlegt werden, der von der zuständigen Behörde nach Anhörung der Forstbe-
hörde im Benehmen mit dem Jagdbeirat zu bestätigen oder festzusetzen ist.  

In Freigebieten darf Schalenwild nach § 43 DVO LJG-NRW abweichend von § 21 Absatz 2 Bundesjagd-
gesetz ohne Abschussplan erlegt werden. Abschussplanung und Abschussdurchführung sind jedoch 
darauf auszurichten, dass vorhandene Stücke Damwild innerhalb der Jagdzeit erlegt werden. Vom Ab-
schuss ausgenommen sind nur Damhirsche der Klassen I und II gemäß der Anlage 1 zu § 21 DVO LJG-
NRW. Eine Hege der Wildart ist nur in den Bewirtschaftungsbezirken gestattet. 

Im Kreis Steinfurt kommt Damwild auch in Freigebieten vor. Aus Gründen der Wildhege und zur Vermei-
dung übermäßiger Wildschäden ist das Damwild hier entsprechend zu bejagen. Die Untere Jagdbehörde 
hat sich daher entschlossen, die Bejagung des Damwildes in Freigebieten im Kreis Steinfurt mit dieser 
Allgemeinverfügung zu regeln, um die Ausbreitung des Damwildes außerhalb der Verbreitungsgebiete 
zu vermeiden und setzt den Abschussplan somit nach Anhörung der Forstbehörde im Benehmen mit 
dem Jagdbeirat fest (§ 22 Absatz 6 LJG-NRW). Dies dient auch der Rechtssicherheit der betroffenen 
Jagdausübungsberechtigten. 

Das Führen der monatlichen und jährlichen Streckenlisten sowie das Vorzeigen der Geweihe des männ-
lichen Damwildes ergibt sich nach § 22 Absätze 8 und 11 LJG-NRW. 

Von einer Anhörung der Betroffenen nach § 28 Verwaltungsverfahrensgesetz NRW (VwVfG NRW) 
konnte nach § 28 Absatz 2 VwVfG abgesehen werden. 

Die Anordnung der sofortigen Vollziehung ist notwendig, damit eine Klage gegen diese Abschussplanung 
keine aufschiebende Wirkung der Vollziehung der Anordnung bewirkt. Damwild verursacht land- und 
forstwirtschaftliche Schäden, so dass gesetzlich eine Hege nur für Verbreitungsgebiete vorsehen ist. Das 
Risiko von Wildschäden und einer weiteren Ausbreitung von Damwild außerhalb der Verbreitungsgebiete 
muss daher verringert werden. Das öffentliche Interesse bzw. das Interesse der unmittelbar Betroffenen 
ist somit hier höher anzusehen, als die Interessen von Drittbetroffenen. Es wird für nicht vertretbar an-
gesehen, dass während der Durchführung eines Klageverfahrens und der Schonung des Damwildes 
Schäden entstehen würden und eine weitere Ausbreitung der Wildart erfolgt.  
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VIII. Rechtsgrundlagen 

• § 21 Absatz 2 Bundesjagdgesetz (BJagdG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29.09.1976 
(BGBl. I Seite 2849), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 25.10.2024 (BGBl. 2024 I 
Nr. 332) 

• § 22 Landesjagdgesetz Nordrhein-Westfalen (LJG-NRW) vom 07.12.1994 (GV. NRW. 1995, Seite 2; 
1997, Seite 56 / SGV. NRW 792), zuletzt geändert durch Artikel 3 Absatz 17 des Gesetzes vom 
11.03.2025 (GV. NRW, Seite 288) 

• §§ 39 - 43 der Verordnung zur Durchführung des Landesjagdgesetzes 
(Landesjagdgesetzdurchführungsverordnung – DVO LJG-NRW) vom 31.03.2010 (GV.NRW 2010 
Seite 238 / SGV.NRW 792), zuletzt geändert durch Artikel 28 der Verordnung vom 18.11.2025 (GV. 
NRW, Seite 1039) 

• § 41 Absatz 3 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (VwVfG NRW) 
vom 12.11.1999 (GV. NRW. 1999 Seite 602), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
10.12.2024 (GV. NRW. 2024 Seite 1184) 

• § 80 Absatz 2 Satz 1 Ziffer 4 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 19.03.1991 (BGBl. I, Seite 687), zuletzt geändert durch Artikel 2 Absatz 6 des 
Gesetzes vom 25.11.2025 (BGBl. 2025 I Nr. 282) 

 
 
IX. Rechtsbehelf 

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Klage beim Verwal-
tungsgericht Münster, Piusallee 38, 48147 Münster, erhoben werden. Die durch die Anordnung der so-
fortigen Vollziehung entfallende aufschiebende Wirkung einer Klage kann auf Antrag beim Verwaltungs-
gericht Münster von diesem ganz oder teilweise wiederhergestellt werden. 
 
 
Steinfurt, 23.01.2026       Kreis Steinfurt 
         Der Landrat 
         gez. Dr. Martin Sommer  
        
 

Kreis Steinfurt 07/2026/53 
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54. Öffentliche Bekanntmachung der Allgemeinverfügung zur Bejagung von 
Muffelwild im Kreis Steinfurt 

 
 
I. Anwendungsbereich 

Nach § 21 Absatz 2 Bundesjagdgesetz (BJagdG) und § 22 Landesjagdgesetz Nordrhein-Westfalen (LJG-
NRW) wird für alle Jagdbezirke in der Stadt Lengerich und der Gemeinde Lienen im Kreis Steinfurt 
für das Jagdjahr 2026 / 2027 folgender jährlicher Abschussplan für Muffelwild festgesetzt:  

1. Sämtliche vorkommende Stücke von Muffelwild sind bei jeder Gelegenheit unabhängig von 
den Schonzeiten (aber unter Beachtung des Elterntierschutzes gemäß § 22 Absatz 4 
BJagdG) zu erlegen. 

2. Die Schonzeit für Muffelwild wird in den Jagdbezirken der Stadt Lengerich und der 
Gemeinde Lienen im Kreis Steinfurt gemäß § 24 Absatz 2 LJG-NRW aufgehoben. 

 
 

II. Auflagen 

Rechte Dritter bleiben unberührt und durch diese Erlaubnis werden die aus anderen Rechtsgründen 
erforderlichen Genehmigungen, Zustimmungen usw. nicht berührt oder ersetzt. 

Erlegte Stücke von Muffelwild sind der Unteren Jagdbehörde innerhalb von drei Tagen zusammen mit 
einer aussagekräftigen Fotoaufnahme des erlegten Stückes durch Email (joachim.ternes@kreis-stein-
furt.de) anzuzeigen. 

Die erlegten Stücke von Muffelwild sind innerhalb eines Monats in die „Monatliche Streckenliste“ einzu-
tragen. Darüber hinaus sind die erlegten Stücke in der „Jährlichen Streckenliste“, die bis zum 15.04. 
eines Jahres der Unteren Jagdbehörde anzuzeigen ist, mit einzutragen.  

Die Hörner des im jeweiligen Jagdjahr erlegten Muffelwildes sind auf der Hegeschau während des Kreis-
jägertages der Kreisjägerschaft Steinfurt-Tecklenburg e. V. (in der Regel jährlich im März) vorzuzeigen. 
 

 

III. Hinweise 

Weitere jagdrechtliche Vorschriften werden durch diese Allgemeinverfügung nicht aufgehoben und sind 
daher zu beachten.  

Gemäß § 22 Absatz 7 LJG-NRW sind Abschusspläne für Muffelwild Mindestabschusspläne. 
 
 

IV. Widerruf und Befristung 

Diese Verfügung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden, wenn sich die Voraus-
setzungen für die Bejagung des Muffelwildes ändern oder insgesamt entfallen. 
 

Diese Allgemeinverfügung gilt bis zum 31.03.2027, dem Ende des Jagdjahres 2026 / 2027.  
 
 

V. Sofortige Vollziehung 

Für die Anordnung unter Ziffer I ordne ich gemäß § 80 Absatz 2 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung 
(VwGO) die sofortige Vollziehung an. 
 
 

VI. Bekanntmachung und Inkrafttreten 

Diese Verfügung wird hiermit gemäß § 41 Absatz 3 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen öffentlich bekannt gemacht. Die Veröffentlichung dieser Allgemeinverfügung erfolgt 
im Amtsblatt des Kreises Steinfurt. Sie wird am Tag nach der Bekanntmachung im Amtsblatt des Kreises 
Steinfurt wirksam. 
 

mailto:joachim.ternes@kreis-steinfurt.de
mailto:joachim.ternes@kreis-steinfurt.de


79 
 

Diese Verfügung kann bei der Unteren Jagdbehörde des Kreises Steinfurt, Tecklenburger Str. 10, 48565 
Steinfurt, während der allgemeinen Geschäftszeiten in Raum 684, 6. OG, eingesehen werden. 
 
 

VII. Begründung 

Vorrangig auf dem Gebiet der Gemeinde Lienen befindet sich Muffelwild, das seit Jahren einer strikten 
Abschussplanung des Kreises Steinfurt unterliegt. Inzwischen kommt das Muffelwild auch in Lengerich 
vor. In Abstimmung mit dem Ministerium für Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes Nord-
rhein-Westfalen und der Forschungsstelle für Jagdkunde und Wildtiermanagement ist das Muffelwild 
vollständig zu entnehmen.  

Die Bewirtschaftungsbezirke für Muffelwild wurden in Nordrhein-Westfalen im Jahr 2015 aufgehoben. In 
der bis dahin geltenden Verordnung zur Durchführung des Landesjagdgesetzes (Landesjagdgesetz-
durchführungsverordnung – DVO LJG-NRW) waren im § 41 noch Bewirtschaftungsbezirke für Muffelwild 
festgelegt. Außerhalb der Bewirtschaftungsbezirke handelt es sich um Freigebiete. Nach § 43 dieser 
DVO LJG-NRW waren in Freigebieten Abschussplanung, Abschussfestsetzung und Abschussdurchfüh-
rung darauf auszurichten, dass vorhandene Stücke Muffelwild innerhalb der Jagdzeit erlegt werden. Eine 
Hege der Wildart war nur in den Bewirtschaftungsbezirken gestattet. Die Herkunft des Muffelwildes ist 
aus Sicht der Unteren Jagdbehörde unklar. Letztlich muss davon ausgegangen werden, dass diese Tiere 
in der Vergangenheit verbotswidrig ausgesetzt wurden.   

Der Teutoburger Wald auf dem Gemeindegebiet Lienen unterliegt dem Landschaftsplan III – Lienen und 
steht insbesondere in dem Bereich mit dem Muffelvorkommen unter besonderem Schutz (Naturschutz-
gebiet Lienener Osning, Flora-Fauna-Habitat). Große Teile der Gemeinde Lienen und der Stadt Lenge-
rich liegen zudem im festgelegten Damwildverbreitungsgebiet „Nr. 17 – Teutoburger Wald“. Die Belange 
des Forstes sind bereits durch die vorkommenden Schalenwildarten Damwild und Rehwild stark beein-
trächtigt. Die Ziele der Landschaftsplanung zur Entwicklung der Buchenwälder, einer Erhöhung des 
Laubholzanteils und einer natürlichen Naturverjüngung werden durch die Ansiedlung einer weiteren 
Schalenwildart noch weiter gefährdet. Das Muffelwild ist daher auch zur Vermeidung übermäßiger Wild-
schäden vollständig zu entnehmen. 

Nach den Festsetzungen des Landschaftsplanes III – Lienen ist das Aussetzen von jagdbaren Tieren in 
dem genannten Bereich grundsätzlich verboten. Das Aussetzen von Schalenwild ist zudem nach § 31 
LJG-NRW grundsätzlich genehmigungspflichtig. Eine Genehmigung wurde jedoch nicht erteilt. Die Vo-
raussetzungen für eine Genehmigung liegen auch nicht vor. Gemäß § 31 Absatz 6 LJG-NRW besteht 
für die Jagdausübungsberechtigten grundsätzlich eine Verpflichtung, verbotswidrig ausgesetztes Scha-
lenwild unabhängig von den Schonzeiten unter Beachtung des § 22 Absatz 4 Satz 1 des BJagdG (El-
terntierschutz) unverzüglich zu erlegen. Die Gemeinde Lienen und die Stadt Lengerich liegen auch nicht 
in einem ehemaligen Bewirtschaftungsbezirk für Muffelwild. Vorhandene Stücke sind daher seit jeher 
vollständig zu entnehmen. Die Schonzeit für Muffelwild wird in diesem Sinne für die Jagdbezirke in Lie-
nen und Lengerich gemäß § 24 Absatz 2 LJG-NRW zur Vermeidung übermäßiger Wildschäden aufge-
hoben. 

Schalenwild (mit Ausnahme von Schwarzwild und in Nordrhein-Westfalen auch von Rehwild) darf nach 
§ 21 Absatz 2 BJagdG in Verbindung mit § 22 LJG-NRW nur auf Grund und im Rahmen eines Abschuss-
planes erlegt werden, der von der zuständigen Behörde nach Anhörung der Forstbehörde im Benehmen 
mit dem Jagdbeirat zu bestätigen oder festzusetzen ist. Abschusspläne für Muffelwild sind gemäß § 22 
Absatz 7 LJG-NRW Mindestabschusspläne. Grundsätzlich haben gemäß § 22 Absatz 1 LJG-NRW der 
oder die Jagdausübungsberechtigten der Unteren Jagdbehörde bis zum 01. April des Jahres einen Ab-
schussplan für Schalenwild (ausgenommen Schwarz- und Rehwild) zahlenmäßig getrennt nach Wildar-
ten und Geschlecht, bei männlichen Schalenwild auch nach Klassen, einzureichen. Für Muffelwild im 
Kreis Steinfurt setzt jedoch die Untere Jagdbehörde den Abschussplan nach Anhörung der Forstbehörde 
im Benehmen mit dem Jagdbeirat fest (§ 22 Absatz 6 LJG-NRW). 

Die Forstbehörde weist in ihren Stellungnahmen zu den Abschussplanungen im Kreis Steinfurt regelmä-
ßig darauf hin, dass die extremen Wetterlagen in den vergangenen Jahren auch im Kreis Steinfurt und 
im Teutoburger Wald zu erheblichen Schäden geführt haben. Neben einem drohenden Totalausfall der 
Fichtenbestände durch die Borkenkäferkalamität sind Dürreschäden an zahlreichen Laubholzbeständen 
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zu verzeichnen. Maßnahmen zur Wiederbewaldung sind erforderlich. Bereits durch Reh- und Damwild 
werden Maßnahmen zur Verjüngung und Wiederbewaldung erheblich erschwert. Eine weitere Schalen-
wildart im Teutoburger Wald ist aus forstlicher Sicht nicht tolerabel. Das Regionalforstamt Münsterland 
fordert daher eine Entnahme des Muffelwildes.  

Das Führen der monatlichen und jährlichen Streckenlisten sowie das Vorzeigen der Hörner des männli-
chen Muffelwildes ergibt sich nach § 22 Absätze 8 und 11 LJG-NRW. Die Meldung der Abschüsse an 
die Untere Jagdbehörde ist zur Information erforderlich, damit die Untere Jagdbehörde die Erfüllung des 
Abschussplans regelmäßig prüfen und ggf. weitere Maßnahmen einleiten kann. Hier kann nicht die Ab-
gabe der jährlichen Streckenliste abgewartet werden. 

Von einer Anhörung der Betroffenen nach § 28 Verwaltungsverfahrensgesetz NRW (VwVfG NRW) 
konnte nach § 28 Absatz 2 VwVfG abgesehen werden. 

Die Anordnung der sofortigen Vollziehung ist notwendig, damit eine Klage gegen diese Abschussplanung 
keine aufschiebende Wirkung der Vollziehung der Anordnung bewirkt. Muffelwild verursacht land- und 
forstwirtschaftliche Schäden, so dass gesetzlich eine Hege nur für Verbreitungsgebiete vorsehen ist. 
Diese wurden in Nordrhein-Westfalen jedoch aufgehoben. Das Risiko von Wildschäden und einer weite-
ren Ausbreitung von Muffelwild über das Gebiet der Stadt Lengerich und der Gemeinde Lienen hinaus 
muss daher behoben werden. Darüber hinaus besteht eine gesetzliche Verpflichtung der Jagdaus-
übungsberechtigten, verbotswidrig ausgesetztes Schalenwild unabhängig von den Schonzeiten unver-
züglich zu erlegen. Das öffentliche Interesse bzw. das Interesse der unmittelbar Betroffenen ist somit 
hier höher anzusehen, als die Interessen von Drittbetroffenen. Es wird für nicht vertretbar angesehen, 
dass während der Durchführung eines Klageverfahrens und der Schonung des Muffelwildes Schäden 
entstehen würden und eine weitere Ausbreitung der Wildart erfolgt.  
 
 

VIII. Rechtsgrundlagen 

• §§ 21, 22 Bundesjagdgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 29.09.1976 (BGBl. I Seite 
2849), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 25.10.2024 (BGBl. 2024 I Nr. 332) 

• §§ 22, 24 Absatz 2, 31 Absatz 6 Landesjagdgesetz Nordrhein-Westfalen vom 07.12.1994 (GV. NRW. 
1995, Seite 2; 1997, Seite 56 / SGV. NRW 792), zuletzt geändert durch Artikel 3 Absatz 17 des 
Gesetzes vom 11.03.2025 (GV. NRW, Seite 288) 

• §§ 28 Absatz 2, 41 Absatz 3 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
vom 12.11.1999 (GV. NRW. 1999 Seite 602), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
10.12.2024 (GV. NRW. 2024 Seite 1184) 

• § 80 Absatz 2 Satz 1 Ziffer 4 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 19.03.1991 (BGBl. I, Seite 687), zuletzt geändert durch Artikel 2 Absatz 6 des 
Gesetzes vom 25.11.2025 (BGBl. 2025 I Nr. 282) 

 

 

IX. Rechtsbehelf 

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Klage beim Verwal-
tungsgericht Münster, Piusallee 38, 48147 Münster, erhoben werden. Die durch die Anordnung der so-
fortigen Vollziehung entfallende aufschiebende Wirkung einer Klage kann auf Antrag beim Verwaltungs-
gericht Münster von diesem ganz oder teilweise wiederhergestellt werden. 
 
 
Steinfurt, 23.01.2026       Kreis Steinfurt 
         Der Landrat 
         gez. Dr. Martin Sommer 

          
 

Kreis Steinfurt 07/2026/54 
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55. Öffentliche Bekanntmachung der Allgemeinverfügung zur Bejagung von 
Sikawild im Kreis Steinfurt 

 
 
I. Anwendungsbereich 

Nach § 43 der Verordnung zur Durchführung des Landesjagdgesetzes (DVO LJG-NRW) in Verbindung 
mit § 21 Absatz 2 Bundesjagdgesetz (BJagdG) und § 22 Landesjagdgesetz Nordrhein-Westfalen (LJG-
NRW) wird für alle Jagdbezirke im Kreis Steinfurt für das Jagdjahr 2026 / 2027 folgender jährlicher Ab-
schussplan für Sikawild festgesetzt:  

Sämtliche vorkommenden Stücke von Sikawild sind innerhalb der Jagdzeit zu erlegen.  
 
 

II. Auflagen 

Rechte Dritter bleiben unberührt und durch diese Erlaubnis werden die aus anderen Rechtsgründen 
erforderlichen Genehmigungen, Zustimmungen usw. nicht berührt oder ersetzt. 

Erlegte Stücke von Sikawild sind der Unteren Jagdbehörde innerhalb von drei Tagen zusammen mit 
einer aussagekräftigen Fotoaufnahme des erlegten Stückes durch Email (jagd-fischerei@kreis-stein-
furt.de) anzuzeigen. 

Die erlegten Stücke von Sikawild sind innerhalb eines Monats in die „Monatliche Streckenliste“ einzutra-
gen. Darüber hinaus sind die erlegten Stücke in der „Jährlichen Streckenliste“, die bis zum 15.04. eines 
Jahres der Unteren Jagdbehörde anzuzeigen ist, mit einzutragen.  

Die Geweihe des im jeweiligen Jagdjahr erlegten männlichen Sikawildes sind auf der Hegeschau wäh-
rend des Kreisjägertages der Kreisjägerschaft Steinfurt-Tecklenburg e. V. (in der Regel jährlich im März) 
vorzuzeigen. 
 
 

III. Hinweis 

Jagdrechtliche Vorschriften werden durch diese Allgemeinverfügung nicht aufgehoben und sind daher 
zu beachten.  
 
 

IV. Widerruf und Befristung 

Diese Verfügung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden, insbesondere wenn sich 
die Voraussetzungen für die Bejagung von Sikawild in Freigebieten ändern oder insgesamt entfallen. 
 

Diese Allgemeinverfügung gilt bis zum 31.03.2027, dem Ende des Jagdjahres 2026 / 2027.  
 
 

V. Sofortige Vollziehung 

Für die Anordnung unter Ziffer I ordne ich gemäß § 80 Absatz 2 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung 
(VwGO) die sofortige Vollziehung an. 
 
 

VI. Bekanntmachung und Inkrafttreten 

Diese Verfügung wird hiermit gemäß § 41 Absatz 3 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen öffentlich bekannt gemacht. Die Veröffentlichung dieser Allgemeinverfügung erfolgt 
im Amtsblatt des Kreises Steinfurt. Sie wird am Tag nach der Bekanntmachung im Amtsblatt des Kreises 
Steinfurt wirksam. 
 

Diese Verfügung kann bei der Unteren Jagdbehörde des Kreises Steinfurt, Tecklenburger Str. 10, 48565 
Steinfurt, während der allgemeinen Geschäftszeiten in Raum 684, 6. OG, eingesehen werden. 
 
 

mailto:jagd-fischerei@kreis-steinfurt.de
mailto:jagd-fischerei@kreis-steinfurt.de
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VII. Begründung 

Bislang wurde hauptsächlich auf dem jeweiligen Gebiet der Stadt Lengerich, der Gemeinde Lienen, der 
Gemeinde Ladbergen und der Stadt Greven, jeweils im Grenzbereich zum Kreis Warendorf, Sikawild 
festgestellt. Das Sikawild soll sich vorrangig im Kattenvenner Moor (Ladbergen) und Kattmannskamp 
(Kreis Warendorf) aufhalten, wurde jedoch auch schon auf den Gebieten der Städte Greven und Lenge-
rich sowie der Gemeinde Lienen gestreckt. Es kommt somit offensichtlich in allen Jagdbezirken entlang 
der Kreisgrenze Steinfurt / Warendorf vor. Einzelne Stücke wandern nachweislich aber auch in entfern-
tere Gebiete.  

Sikawild darf gemäß § 39 DVO LJG-NRW aus Gründen der Wildhege und zur Vermeidung übermäßiger 
Wildschäden außerhalb von Jagdgattern nur in den in § 41 DVO LJG-NRW festgelegten Verbreitungs-
gebieten gehegt werden. Die einzigen Bewirtschaftungsgebiete für Sikawild in Nordrhein-Westfalen wur-
den gemäß § 41 Absatz 2 DVO LJG-NRW im Arnsberger Wald und in Beverungen festgelegt. Außerhalb 
dieser Bewirtschaftungsbezirke handelt es sich um Freigebiete. Auch das Gebiet des Kreises Steinfurt 
ist somit Freigebiet. 

Schalenwild (mit Ausnahme von Schwarzwild und in Nordrhein-Westfalen auch von Rehwild) darf nach 
§ 21 Absatz 2 BJagdG in Verbindung mit § 22 LJG-NRW nur auf Grund und im Rahmen eines Abschuss-
planes erlegt werden, der von der zuständigen Behörde nach Anhörung der Forstbehörde im Benehmen 
mit dem Jagdbeirat zu bestätigen oder festzusetzen ist.  

In Freigebieten darf Schalenwild nach § 43 DVO LJG-NRW abweichend von § 21 Absatz 2 Bundesjagd-
gesetz ohne Abschussplan erlegt werden. Abschussplanung und Abschussdurchführung sind jedoch 
darauf auszurichten, dass vorhandene Stücke Sikawild innerhalb der Jagdzeit erlegt werden (Totalab-
schuss). Eine Hege der Wildart ist nur in den Bewirtschaftungsbezirken gestattet. 

Die Herkunft des Sikawildes ist aus Sicht der Unteren Jagdbehörde unklar. Letztlich muss davon ausge-
gangen werden, dass diese Tiere irgendwann verbotswidrig ausgesetzt wurden. Aus Gründen der Wild-
hege und zur Vermeidung übermäßiger Wildschäden ist das Sikawild entsprechend zu bejagen, zumal 
die wesentlich betroffenen Gebiete innerhalb bzw. in unmittelbarer Nähe eines Damwildverbreitungsge-
bietes liegen und eine weitere Schalenwildart aus forstlicher Sicht nicht tolerabel ist. Die Untere Jagdbe-
hörde hat sich daher entschlossen, die Bejagung des Sikawildes im Kreis Steinfurt mit dieser Allgemein-
verfügung zu regeln, um die Ausbreitung des Sikawildes außerhalb der Verbreitungsgebiete zu vermei-
den und setzt den Abschussplan somit nach Anhörung der Forstbehörde im Benehmen mit dem Jagd-
beirat fest (§ 22 Absatz 6 LJG-NRW). Dies dient auch der Rechtssicherheit der betroffenen Jagdaus-
übungsberechtigten. 

Das Führen der monatlichen und jährlichen Streckenlisten sowie das Vorzeigen der Geweihe des männ-
lichen Sikawildes ergibt sich nach § 22 Absätze 8 und 11 LJG-NRW. Die Meldung der Abschüsse an die 
Untere Jagdbehörde ist zur Information erforderlich, damit die Untere Jagdbehörde die Erfüllung des 
Abschussplans regelmäßig prüfen und ggf. weitere Maßnahmen einleiten kann. Hier kann nicht die Ab-
gabe der jährlichen Streckenliste abgewartet werden. 

Von einer Anhörung der Betroffenen nach § 28 Verwaltungsverfahrensgesetz NRW (VwVfG NRW) 
konnte nach § 28 Absatz 2 VwVfG abgesehen werden. 

Die Anordnung der sofortigen Vollziehung ist notwendig, damit eine Klage gegen diese Abschussplanung 
keine aufschiebende Wirkung der Vollziehung der Anordnung bewirkt. Sikawild verursacht land- und 
forstwirtschaftliche Schäden, so dass gesetzlich eine Hege nur für Verbreitungsgebiete vorsehen ist. Der 
Kreis Steinfurt liegt jedoch nicht in einem Verbreitungsgebiet für Sikawild. Das Risiko von Wildschäden 
und einer weiteren Ausbreitung von Sikawild außerhalb der Verbreitungsgebiete muss daher verringert 
werden. Das öffentliche Interesse bzw. das Interesse der unmittelbar Betroffenen ist somit hier höher 
anzusehen, als die Interessen von Drittbetroffenen. Es wird für nicht vertretbar angesehen, dass während 
der Durchführung eines Klageverfahrens und der Schonung des Sikawildes Schäden entstehen würden 
und eine weitere Ausbreitung der Wildart erfolgt.  
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VIII. Rechtsgrundlagen 

• § 21 Absatz 2 Bundesjagdgesetz (BJagdG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29.09.1976 
(BGBl. I Seite 2849), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 25.10.2024 (BGBl. 2024 I 
Nr. 332) 

• § 22 Landesjagdgesetz Nordrhein-Westfalen (LJG-NRW) vom 07.12.1994 (GV. NRW. 1995, Seite 2; 
1997, Seite 56 / SGV. NRW 792), zuletzt geändert durch Artikel 3 Absatz 17 des Gesetzes vom 
11.03.2025 (GV. NRW, Seite 288) 

• §§ 39 - 43 der Verordnung zur Durchführung des Landesjagdgesetzes 
(Landesjagdgesetzdurchführungsverordnung – DVO LJG-NRW) vom 31.03.2010 (GV.NRW 2010 
Seite 238 / SGV.NRW 792), zuletzt geändert durch Artikel 28 der Verordnung vom 18.11.2025 (GV. 
NRW, Seite 1039) 

• § 41 Absatz 3 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (VwVfG NRW) 
vom 12.11.1999 (GV. NRW. 1999 Seite 602), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
10.12.2024 (GV. NRW. 2024 Seite 1184) 

• § 80 Absatz 2 Satz 1 Ziffer 4 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 19.03.1991 (BGBl. I, Seite 687), zuletzt geändert durch Artikel 2 Absatz 6 des 
Gesetzes vom 25.11.2025 (BGBl. 2025 I Nr. 282) 

 
 

IX. Rechtsbehelf 

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Klage beim Verwal-
tungsgericht Münster, Piusallee 38, 48147 Münster, erhoben werden. Die durch die Anordnung der so-
fortigen Vollziehung entfallende aufschiebende Wirkung einer Klage kann auf Antrag beim Verwaltungs-
gericht Münster von diesem ganz oder teilweise wiederhergestellt werden. 

 
 
Steinfurt, 23.01.2026       Kreis Steinfurt 
         Der Landrat 
         gez. Dr. Martin Sommer 
          
 

Kreis Steinfurt 07/2026/55 
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56. Öffentliche Bekanntmachung der Genehmigung einer öffentlich-rechtli-
chen Vereinbarung zwischen den Städten Lengerich und Tecklenburg 
sowie den Gemeinden Ladbergen und Lienen zur gemeinsamen Erledi-
gung der Aufgaben nach dem Archivgesetz NRW 

 
 
Die nachfolgende öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen den Städten Lengerich und Teck-
lenburg sowie den Gemeinden Ladbergen und Lienen zur gemeinsamen Erledigung der Aufga-
ben nach dem Archivgesetz NRW habe ich mit Verfügung vom 03.02.2026 gemäß § 24 Abs. 2 
Satz 1 des Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG NRW) genehmigt. 
 
Die Vereinbarung und meine Genehmigung werden hiermit gemäß § 24 Abs. 3 GkG NRW öf-
fentlich bekannt gemacht. Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung tritt am 04.02.2026 in Kraft. 
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Steinfurt, 03.02.2026      Kreis Steinfurt 

Der Landrat 
Im Auftrag 
gez. Stüker    

 
Kreis Steinfurt 07/2026/56 


